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Die Tarifliste ist eine Kalkulationshilfe zur Berechnung der Vergütung für Sprachaufnahmen. Die aufgeführten Preise 
sind empfohlene Mindestgagen, die sowohl die Sprechertätigkeit als auch die Verwendung der Sprachaufnahmen im 
vereinbarten Umfang abgelten. Die Verwendung ist den Mitgliedern der VPS vorbehalten und sie gelten ausschliess-
lich für die Mitglieder der VPS. Die VPS Tarifliste ist integrierender Bestandteil der AGB.

Mit der Bezahlung der Sprachaufnahme gehen die Nutzungsrechte auf den Auftraggeber über; jedoch ausschliesslich 
im folgenden vereinbarten Rahmen, zum vereinbarten Zweck und mittels des vereinbarten Mediums. Eine Verwen-
dung der Sprachaufnahmen über den vorab vereinbarten Zweck und Umfang hinaus ist ausgeschlossen. Hierzu gehört 
auch die Nutzung der Aufnahmen im Bereich „Künstliche Intelligenz“ (KI/AI), etwa zum Training von oder für das Er-
zeugen von künstlichen Stimmen (TTS).

Die VPS bemüht sich, aktuellen sprachlichen Entwicklungen gegenüber offen zu sein. Dies betrifft unter anderem ge-
schlechtsneutrale Formulierungen. Die Anpassungen geschehen laufend und schlagen sich noch nicht in allen unse-
ren Dokumenten nieder. Wir danken für das Verständnis.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. HONORARE UND SEPARATE VEREINBARUNGEN

Für die Höhe der einzelnen Honorare gilt die jeweils aktuelle 
Tarifliste der VPS. Sie ist auf der Homepage (www.vps-asp.ch) 
ersichtlich und kann jederzeit herunter geladen werden, ausser- 
dem liegt sie auch in den Produktionsstudios zur Einsichtnahme 
bereit. Bei Auftragsvolumina, welche die geregelten Tarife über- 
steigen, gilt jeweils das zwischen Sprecher und Auftraggeber ver-
einbarte Honorar. Auftragsvolumina mit einer langjährigen Ver-
pflichtung bedürfen eines speziellen Vertrags.

1.1 Adress-/Datums-/Händler-Nennungen

Für Adress-/Datums-/Händlernennungen enthält die Honorar-
liste der VPS besondere Tarife. Wenn die Adressen nicht vom 
gleichen Sprecher wie der Hauptspot gesprochen werden, hat 
der Sprecher des Hauptspots ein Anrecht auf ein Buy Out. (ge-
mäss separater Vereinbarung)

1.2 Agenturpitch/Layoutsession

Agenturen können in der gebuchten Zeit eine Vielzahl von 
Layout-Spots produzieren. Bei Ausstrahlung: Aufzahlung auf 
reguläre Spotpreise.

1.3 Autorenkorrektur

Für Autorenkorrekturen enthält die Honorarliste der VPS/ ASP 
besondere Tarife.

1.4 APP

Für App-Nutzung einer Sprachaufnahme wird eine Umnutzung 
fällig. Diese wird zusätzlich zu einer Internet-Nutzung fällig. 
Ausgenommen sind im Internet eingespiesene Werbungen, 
welche nicht als Teil der App vertrieben werden, sondern von 
extern platziert werden; in diesem Falle reicht die Internet-
Nutzung bzw. Umnutzung und keine zusätzliche App-Umnut-
zung ist fällig.

1.5 Buy Out

Im Falle eines Buy Outs One Media zeitlich unbegrenzt emp-
fiehlt die VPS pro Sprachaufnahme eines Spots (losgelöst vom 
Bild, gilt nicht für Corporate oder Brand Claims) den Grundspot-

Tarif plus den fünffachen Wiederverwendungs-Tarif der jewei-
ligen Sparte.

Im Falle eines Buy Outs All Media für ein Jahr empfiehlt die VPS 
pro Sprachaufnahme eines Spots (losgelöst vom Bild, gilt nicht 
für Corporate oder Brand Claims) 5x den Grundspot-Tarif der 
jeweiligen Sparte.

Im Falle eines Buy Outs All Media zeitlich unbegrenzt empfiehlt 
die VPS pro Sprachaufnahme eines Spots (losgelöst vom Bild) 
den Betrag von CHF 5’250.00. Für Corporate oder Brand Claims 
(z.B. «VW Das Auto») gilt immer der All Media Buy Out.

1.6 CTV (Connected-TV)

Für eine Schaltung in Connected-TV muss zwingend eine Web-
nutzung gebucht werden. Entweder einzeln als Webspot (voller 
Tarif) oder als Zusatznutzung zu einem TV-Spot (Umnutzung 
Web).

1.7 Industriefilme/Dokumentarfilme

Bei Sprachaufnahmen für Industriefilme wird die verwendete, 
gesprochene Zeit vergütet. Die Erfassung der gesprochenen 
Minuten orientiert sich am normalen Lesefluss; Atempausen 
gehören zum Text. In der Regel wird die angebrochene Minute 
voll bezahlt.

Es gilt der Kommentar-Tarif. Für Non-profit-/Non-commercial-
Filme kann eine separate Vereinbarung getroffen werden. Sind 
vor Arbeitsbeginn umfangreiche redaktionelle Anpassungen 
oder Überarbeitungen des Textes notwendig, wird ein auszu-
handelndes Zusatzhonorar fällig.

1.8 Lipsync für Spielfilme/Lipsync für Trickfilme

Der Tages- oder Halbtagesansatz versteht sich für die reine 
Aufnahmedauer im Studio. Jeder weitere Aufwand, z.B. Vorbe-
reitungszeit muss zusätzlich entschädigt werden.

1.9 Layout

Mit der Bezahlung eines Layouts erhält die Auftraggeberin das 
Recht, die Sprachaufnahme für Präsentationen und Markttests 
zu verwenden. Im Layoutstadium ist es dem Auftraggeber fer-
ner gestattet, eine beliebige Anzahl von Motiven aus dem 
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Sprachmaterial zu erstellen. Die Layouts dürfen jedoch keines-
falls ohne vorheriges Einverständnis des Sprechers ausge-
strahlt oder anderweitig einer breiten Öffentlichkeit z. B. zu 
Werbe-, Informations- oder Verkaufszwecken zugänglich ge-
macht werden. Für den Fall der Ausstrahlung – ohne Neuauf-
nahme – ist die Differenz zwischen Layout-Tarif und Grund-
spot-Tarif pro Spot zu bezahlen. Das Studio resp. der Produzent 
ist verpflichtet, dem Sprecher die Verwendung des/der Layouts 
als Spot/s zu melden.

1.10 Paid Media Nutzung

Ein Spot, der im Netz mit Media Budget aktiv geschalten wird 
ist kostenpflichtig. Er unterliegt wie der TV Spot der Sende-
rechtsbegrenzung von 1 Jahr und der Ländergrenzen. Für länge-
re Nutzung wird eine Weiternutzung pro Jahr fällig, für aktive 
gebuchte Nutzung in den Nachbarländern werden die Länder-
zuschläge fällig.

1.11 «Reminder» oder «Bumper»

Für «Reminder» gilt ein besonderer Tarif. Wenn der Sprecher 
extra dafür aufgeboten wird, gilt der Hauptspot-Tarif.

1.12 «Tag-On»

Wird ein Hauptspot immer mit dem gleichen «Tag-On» gesen-
det (und in der gleichen Session aufgenommen) wird ein Haupt-
spot verrechnet. Wird der «Tag-On» mit verändertem oder neu-
em Bild verwendet oder getrennt gesendet, gilt der Wiederver-
wendungstarif. Wenn der Sprecher extra für einen «Tag-On» 
aufgeboten wird, gilt der Hauptspot-Tarif.

1.13 Umnutzung

Verwendet der Auftraggeber eine Sprachaufnahme oder Teile 
einer Sprachaufnahme z.B. zur Herstellung eines anderen oder 
neuen Audio-, resp. Visual-Spots, so wird jeweils ein Wieder-
verwendungs- resp. im Falle eines Wechsels zu einem andern 
Medium, ein Umnutzungshonorar fällig.

Unterschieden werden für die Umnutzungshonorare nachfol-
gende Medien:

• Fernsehen • Content TV
• Kino • Industrie-/Dokumentarfilm
• Radio • Telematik/Telefon
• Stadion • Öffentlicher Grund (Verkehrsmittel u. a.)
• POS/Laden • App

1.14 Umnutzung auf Internet

Für AuftraggeberInnen, die ihre Audio- und Visual-Spots im 
Internet verwenden, bei welchen der Kunde für deren Ausstrah-
lung Media- und/oder Produktionsbudget aufwendet (z.B. On-
line-Advertising, Social Media Marketing, Internet-TV usw.), 
wird jeweils ein Wiederverwendungs- resp. ein Umnutzungsho-
norar fällig. Dies gilt auch für Inhaber/Anbieter von Media-
plattformen (z.B. Swisscom, UPC, Ringier usw.). Diese hausei-
genen Mediaplattformen gelten nicht als erweiterte, eigene 
Websites.

1.15 Visual-Spots für Internet/POS/DVD

Für Visual-Spots, die ausschliesslich für Internet/POS/DVD 
produziert werden, gilt der Visual-Spot-Tarif. In Ausnahmefäl-

len (Low Budget Produktionen) kann der Audio-Spot-Tarif zur 
Anwendung kommen.

1.16 Weiterverwendung

Ein Audio- oder Visual-Spot kann nach Ablauf des einjährigen 
Senderechts in unveränderter Form weiterverwendet werden. 
Dafür wird ein Weiterverwendungshonorar fällig.

1.17 Wiederverwendung

Eine Aufnahme (oder Teile davon) kann auch für zusätzliche 
Spots verwendet werden, z.B. ein Jingle oder ein Claim, der bei 
weiteren Spots angehängt wird. Dafür wird ein Wiederverwen-
dungshonorar fällig.

1.18 Studioleistungen

Verfügt ein Sprecher über ein eigenes Studio, müssen die Auf-
nahmekosten verrechnet werden, ausser er funktioniert als rei-
ner SLAVE. Werden ein Backup oder andere studio- technische 
Leistungen zusätzlich zur Sprecherleistung verlangt, sind diese 
kostenpflichtig.

1.19 Motion und Performance Capture

Motion und Performance Capture sind von der Produktion sepa-
rat zu vergüten und sind nicht Bestandteil der Sprecherga-
ge. Die Ansätze für die Schweiz befinden sich derzeit in Zusam-
menarbeit mit den Berufsverbänden für Schauspiel in Ausarbei-
tung.

1.20 Voice Over für Spiele und interaktive Medien

Stimmaufnahmen für Videospiele und interaktive Formate wie 
Virtual oder Augmented Reality. Stimmlich sehr anspruchsvolle 
Sessions sind auf 2 Stunden beschränkt, dazu zählen wiederhol-
tes Flüstern, Schreien, Singen oder das Erfinden und Spielen 
von Kreatur-Stimmen. Sprechende können für mehrere Stim-
men pro Medium gebucht werden. Stimmaufnahmen für Spiel-
zeuge, Mobile Games (Spiele auf dem Handy) und edukative 3D 
Formate fallen auch unter diesen Ansatz.

2. ANNULLATION/NICHT-VERWENDUNG EINER 
AUFNAHME

Für den Fall, dass ein Produktionstermin vom Auftraggeber nicht 
eingehalten werden kann, wird ein Ausfallhonorar in der Höhe 
eines Audio-Layouts zur Zahlung an den Sprecher fällig; es sei 
denn, der Auftraggeber sagt die Produktion rechtzeitig, d.h. min-
destens 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin, ab. Wird eine 
Sprachaufnahme nicht verwendet, so wird mindestens ein Ausfall-
honorar in der Höhe eines Layouts fällig. Grössere Volumina bedür-
fen einer separaten Vereinbarung.

3. OPTION

So lange eine Option noch nicht zur Festbuchung geworden ist, 
kann sie von beiden Seiten nach Absprache aufgelöst werden. Bei 
Nichtzustandekommen des Auftrags von Seiten des Produzenten, 
oder anderweitiger Belegung des Termins von Seiten des Spre-
chers, muss die Option mindestens 24 Stunden vor dem vereinbar-
ten Termin abgesagt werden, andernfalls wird ein Ausfallhonorar 
in der Höhe eines Audio-Layouts fällig.
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4. EXKLUSIVITÄT

Die Abgeltung der Sprachaufnahme begründet kein Konkurrenz-
verbot für den Sprecher. Totale Exklusivität (z.B. keine andere 
Werbung der Sprecherin für einen bestimmten Zeitraum) oder 
Produktexklusivität (z.B. keine andere Automobilwerbung für ei-
nen bestimmten Zeitraum) kann jedoch gegen ein im Einzelfall 
auszuhandelndes Zusatzhonorar vereinbart werden. Die Exklusivi-
tätsvereinbarung bedarf der Schriftform.

5. VERWENDUNG/SENDERECHTE

Die Senderechte für Audio- und Visual-Spots gelten für ein Jahr ab 
Erstausstrahlung. Für jedes folgende Jahr gilt der Weiterverwen-
dungstarif. Alle anderen Aufnahmen gelten zeitlich unbegrenzt. 
Ausnahme: Auftragsvolumina mit einer langjährigen Verpflichtung 
bedürfen einer besonderen schriftlichen Vereinbarung.

6. INFORMATIONSPFLICHT

Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Sprecher mitzuteilen, wenn 
eine Sprachaufnahme über den ursprünglich vereinbarten Zeit-
raum hinaus, sowie in einem anderen Medium oder Land verwen-
det wird.

7. NUTZUNGS-, VERWERTUNGS- UND 
AUSSTRAHLUNGSRECHTE

Die im vereinbarten Rahmen,  zum vereinbarten Zweck und für das 
vereinbarte Medium definierten  1Nutzungs-, Verwertungs- und/

oder Ausstrahlungsrechte an Aufnahmen gehen erst mit Bezahlung 
der entsprechenden Rechnung(en) an den Auftraggeber über. Bis 
zu diesem Zeitpunkt gelten diese Rechte als nicht gewährt.

8. SPESEN

Die Reisespesen werden nach geregelten Spesensätzen vergütet, 
die auf Grund der SBB-Billett-Preise festgelegt sind. Im Umkreis 
von bis zu 20 Kilometer zwischen Wohnort und Aufnahmestudio 
fallen keine Spesen an.

9. HAFTUNG

Der Sprecher haftet nicht für den Inhalt der Produktionen.

10. GELTUNG DER AGB

Die vorstehenden AGB gelten mit Auftragsvergabe an den Spre-
cher als vereinbart, im Übrigen gelten nicht automatisch die AGB 
des Auftraggebers.

11. ANZUWENDENDES RECHT/GERICHTSSTAND

Für diese AGB und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen 
den Vertragsparteien gilt Schweizer Recht. Gerichtsstand ist der 
Wohnsitz oder Sitz der beklagten Partei oder der Ort, an dem der 
Sprecher gewöhnlich seine Arbeit verrichtet (Art. 10 und Art. 34 
ZPO).

01.01.2026
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Tarifliste 2026 gültig ab 01.01.2026

Die Brutto-Ansätze verstehen sich inklusive 8,33 % Ferienentschädigung und inklusive 16.616 % gesetzliche Vorsorge 
Unfallversicherung, Administration (zuzüglich 8,1 % MwSt.). Für die Leistungen der VPS-Mitglieder stellt in der Regel 
die Sprecherkasse SPK Rechnung. Ausnahme: VPS-Sprecher/innen mit eigener Firma (GmbH oder AG).

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind integrierender Bestandteil dieser Tarifliste. Optionen oder Bu-
chungen müssen bis 24 Stunden vor dem Termin annulliert werden, ansonsten wird ein Ausfallhonorar in der Höhe von 
CHF 251.00 als Entschädigung fällig.

- 1. Spot (oder 1. Tag-On, Bumper, Reminder, wenn speziell dafür aufgeboten) CHF 450.00 525.00
- 2. Spot CHF 380.00 444.00
- 3. Spot CHF 325.00 380.00
- 4. Spot CHF 280.00 327.00
- 5. Spot oder Wiederverwendung resp. Version/Einzelsatz in Kombination mit Spot(s) CHF 250.00 292.00
- Weitere Spots gemäss separater Vereinbarung

- Adress- / Datumsänderung CHF 100.00 117.00

- Layout, wenn speziell dafür aufgeboten CHF 250.00 292.00
- weitere Layouts oder in Kombination mit einem Spot CHF 100.00 117.00
- Autorenkorrektur vor der Erstausstrahlung CHF 250.00 292.00
- Reminder / Cut Down / Bumper / Wieder- oder Weiterverwendung 1 Jahr CHF 250.00 292.00
- Tag-On ab zweitem Tag-on in der gleichen Sitzung CHF 250.00 292.00
- Agenturpitch / Layoutsession à 60 Minuten Präsenzzeit pro 60 Min. CHF 350.00 409.00

- * Umnutzung auf ein anderes Medium der Gruppe Visual-Spots CHF 250.00 292.00

- ** Umnutzung auf ein anderes Medium der Gruppe Audio-Spots CHF 100.00 117.00
- Umnutzung auf eine App, zusätzlich CHF 250.00 292.00

- * Umnutzung auf ein anderes Medium der Gruppe Audio-Spots CHF 100.00 117.00

- ** Umnutzung auf ein anderes Medium der Gruppe Visual-Spots CHF 250.00 292.00

Verwendung 1 Jahr ab Erstausstrahlung Schweiz oder Internet mit Paid Media - Internet ohne Paid Media: keine 
Ländergrenzen - Buy Out siehe AGB

Verwendung 1 Jahr ab Erstausstrahlung Schweiz  - Buy Out siehe AGB

- 1. Spot CHF 250.00 292.00
- 2. Spot CHF 200.00 234.00
- 3. Spot CHF 150.00 175.00
- 4. Spot resp. Reminder/Version in Kombination mit Spot(s) CHF 100.00 117.00
- Weitere Spots gemäss separater Vereinbarung

- Adress- / Datumsänderung CHF 50.00 59.00

- Layout, wenn speziell dafür aufgeboten CHF 215.00 251.00
- weitere Layouts oder in Kombination mit einem Spot CHF 100.00 117.00
- Autorenkorrektur vor der Erstausstrahlung CHF 150.00 175.00
- Wieder- oder Weiterverwendung 1 Jahr CHF 100.00 117.00
- Agenturpitch / Layoutsession à 60 Minuten Präsenzzeit pro 60 Min. CHF 350.00 409.00

1 Visual-Medium Spots für ein Visual Medium 
(TV/Kino/Internet/Stadion oder POS)*

Lohn
SprecherIn

Rechnung
Kunde

2 Audio-Medium Spots für ein Audio Medium 
(Radio/Stadion/POS oder Internet)**

Lohn
SprecherIn

Rechnung
Kunde

Für englischsprachige Webproduktionen kann der speziell zugewiesene Tarif Internet Visual Rate zur Anwendung kommen. Bitte konsultieren 
Sie hierfür die Englische Tarifliste.
The specially assigned Internet Visual Rate can be applied for English-language web productions. Please refer to the English Tariff List.
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Tarifliste 2026 gültig ab 01.01.2026

Verwendung: für regelmässige Billboards 1 Jahr ab Erstausstrahlung (Schweiz) - Buy-Out siehe AGB

Verwendung: zeitlich unbegrenzt. 

Dieser Tarif gilt nur für die CH-Landessprachen D/F/I - Für Englisch + Spanisch siehe englische Tarifliste
These rates apply exclusively to the Swiss national languages G/F/I.
For productions in English or Spanish please refer to the English Tariff List

- 1. Visual Billboard für regelmässige Sendungen CHF 560.00 654.00
- 2. Visual Billboard für regelmässige Sendungen CHF 515.00 601.00
- 3. Visual Billboard für regelmässige Sendungen CHF 475.00 554.00
- Weitere Visual Billboards gemäss separater Vereinbarung

- Kommentar bis 1 Minute Text CHF 250.00 292.00
- Kommentar bis 5 Minuten Text Minimum CHF 400.00 467.00
- 6. bis 10. Minute Pro Minute CHF 65.00 76.00
- Ab 11. Minute Zeitblöcke à 5 Minuten Pro 5 Min. Block CHF 100.00 117.00

- 1. Audio Billboard für regelmässige Sendungen CHF 390.00 455.00
- 2. Audio Billboard für regelmässige Sendungen CHF 300.00 350.00
- 3. Audio Billboard für regelmässige Sendungen CHF 215.00 251.00
- Weitere Audio Billboards gemäss separater Vereinbarung

- Visual-Wiederverwendung oder Weiterverwendung für 1 Jahr CHF 450.00 525.00

- Visual-Billboard für Events / Promotionen bis max. 1 Monat Einsatz oder lokal CHF 450.00 525.00

- Umnutzung auf ein anderes Visual Medium CHF 450.00 525.00

- Audio-Wiederverwendung oder Weiterverwendung für 1 Jahr CHF 250.00 292.00

- Audio-Billboard für Events / Promotionen bis max. 1 Monat Einsatz oder lokal CHF 250.00 292.00

- Umnutzung auf ein anderes Audio Medium CHF 250.00 292.00

Videokommentar: wenn während einer Session für den gleichen Kunden 2 oder mehr Filme gemacht werden, können die Sprechzeiten 
kumuliert werden.
Produktionen mit geringem Volumen (z.B. 1-5 Minuten) aber langer Präsenzzeit (über eine Stunde) müssen mit zusätzlichen Minuten abgegolten 
werden. Pro zusätzliche Stunde eine Minute der Gruppe 6 - 10 Minute (CHF 76.--).
Non-profit-/Non-commercial-Dokumentarfilme: Tarif nach Vereinbarung
* Lipsync für Auftragsfilme: + 25 %

3 Billboards (Intro und Outro)
Lohn

SprecherIn
Rechnung

Kunde

4
Kommentar für Film/Video/DVD Internet/App/Podcast/Durchsagen auf 
öffentlichem Grund/Audio-Guides/Stadion/POS/Multimedia/DOC/
Lipsync für Auftragsfilme *

Lohn
SprecherIn

Rechnung
Kunde

- Autorenkorrektur (geringfügig) innerhalb eines Monats ab Erstaufnahme CHF 250.00 292.00

5 Ansagen für Telematik/Telefonbeantworter/Prompts etc.
Lohn

SprecherIn
Rechnung

Kunde

Verwendung: zeitlich unbegrenzt / Umnutzung auf ein anderes Medium: keine

Diese Tarife gelten auch als Kommentartarif für Englisch und Spanisch (analog Tarif 4)

Ab 61. Minute gemäss separater Vereinbarung

- Text bis max. 1 Minute (unabhängig von der Anzahl Prompts/Ansagen) nur D / F / I CHF 250.00 292.00

- Text bis max. 5 Minuten (unabhängig von der Anzahl Prompts/Ansagen) CHF 400.00 467.00

- 6. bis 10. Minute CHF 65.00 76.00

- 11. bis 20. Minute CHF 55.00 65.00

- 21. bis 30. Minute CHF 45.00 53.00

- 31. bis 60. Minute CHF 35.00 41.00
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Tarifliste 2026 gültig ab 01.01.2026

Prompts Telematik für Updates

Die obigen Zuschläge berechnen sich auf Basis der Ansätze der jeweiligen Tarifkategorie.

Verwendung: Schweiz
Verwendung International: Zuschlag von mindestens 50%

- 1. Minute CHF 250.00 292.00

- 2. Minute CHF 51.50 61.00

- 3. Minute CHF 42.90 51.00

- 4. Minute CHF 34.30 40.00

- 5. Minute CHF 25.80 31.00

- Jede weitere Minute CHF 25.80 31.00

- Zusätzliche Verwertung der Sprachaufnahmen in Deutschland + 100%

Österreich + 50%

Frankreich + 100%

Global (Verhandlungsbasis) + 1000%

- Ausschliessliche Verwertung der Sprachaufnahmen in Deutschland + 50%

Österreich + 25%

Frankreich + 50%

Global (Verhandlungsbasis) + 900%

6 Verwertung von Werbespots im Ausland Empfohlene Zuschläge zur Grundgage

7 Lipsync für Trickfilme
Lohn

SprecherIn
Rechnung

Kunde

8 Hörbuch
Lohn

SprecherIn
Rechnung

Kunde

- halber Tag, max. 3 Std. Aufnahmedauer Minimum CHF 400.00 467.00

- ganzer Tag, max. 6 Std. Aufnahmedauer Minimum CHF 700.00 817.00

- Final Audio Hour FAH pro FAH A CHF 192.00 225.00

- Final Audio Hour FAH pro FAH AA CHF 278.00 325.00

- Final Audio Hour FAH pro FAH AAA CHF 364.00 425.00

Jeder weitere Tag / Vorbereitung gemäss separater Vereinbarung.

Im Einzelfall ist der Umfang der abzutretenden Lizenzen sowie eine allfällige Gewinnbeteiligung auszuhandeln. 
Diese bestimmen massgeblich den Preis pro Final Hour.

Kategorien: „Indie“ (A), „Mittelgroß“ (AA) und „Triple-A“ (AAA).
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Tarifliste 2026 gültig ab 01.01.2026

9 Voice Over für Games
Lohn

SprecherIn
Rechnung

Kunde

10 Audiodeskription
Lohn

SprecherIn
Rechnung

Kunde

- 1. Studiostunde A CHF 171.00 200.00

- 1. Studiostunde AA CHF 214.00 250.00

- 1. Studiostunde AAA CHF 300.00 350.00

- Netto Minute Sendezeit CHF 5.15 6.00

- Mindestgage CHF 250.00 292.00

- Folgestunde pro Stunde A CHF 171.00 200.00

- Folgestunde pro Stunde AA CHF 214.00 250.00

- Folgestunde pro Stunde AAA CHF 300.00 350.00

Lizenzen:  Zur Nutzung der Sprachaufnahmen innerhalb der Games aller Kategorien: 'Indie' (A), 'Mittelgroß' (AA) und 'Triple-A' 
(AAA).

Anmerkungen: Die Gage für die erste Stunde fällt an jedem weiteren Aufnahmetag und bei jedem weiteren Projekt am selben 
Aufnahmetag erneut an.

Die (zusätzliche) Nutzung der Sprachaufnahmen für werbliche Zwecke wird nach 1.1. Werbegagen honoriert.Diese Gage gilt, 
unabhängig ob das Produkt ein Prototyp ist (Teil der Vorproduktion) oder eine Produktion. Achtung! Die Erfassung von 
Bewegungsdaten einerseits von Körper (Motion Capture) und/oder Gesicht (Performance Capture) sind in diesem Tarif für die 
Stimme nicht inbegriffen!

11 Aufnahmen im eigenen Studio
Lohn

SprecherIn
Rechnung

Kunde

- Pro ½ Stunde Aufnahme im eigenen Studio Minimum CHF 100.00 117.00

Remote Studio Verbindung: als Slave kostenlos - Backups oder andere Leistungen sind kostenpflichtig.

VPS
Vereinigung Professioneller Stimmen
Voix Professionnelles Suisses
Voci Professionali Svizzere
Heinrichstrasse 147
8005 Zürich

info@vps-asp.ch / www.vps-asp.ch



8 / 11

Tarifliste 2026 gültig ab 01.01.2026

VPS Pauschalspesen bei Rechnungsstellung durch SPK

VPS Spesen- & Reisezeitentschädigung bei Abrechnung durch Auftraggeber

Die Ansätze verstehen sich inkl.14.116 % gesetzliche Vorsorge und Unfallversicherung auf die Reisezeitentschädigung, zuzügl. MWSt.

Innerhalb eines Umkreises von 20 km (Radius ab Stadtzentrum/Hauptbahnhof) werden in der Regel keine Spesen verrechnet.
Spesen für andere Strecken können unter sprecherkasse@vps-asp.ch angefragt werden

Innerhalb eines Umkreises von 20 km (Radius ab Stadtzentrum/Hauptbahnhof) werden in der Regel keine Spesen verrechnet.
Spesen für andere Strecken können unter sprecherkasse@vps-asp.ch angefragt werden
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Das VPS-Glossar
«Was ist was?»

ADRESS-/DATUMS-/HÄNDLERNENNUNGEN

Adress-/Datums-/Händler-Nennungen sind Audio oder Vi-
sual-Spot-Zusätze, die immer in Zusammenhang mit einem 
Hauptspot produziert werden. Dafür gelten besondere Tari-
fe.

AGENTURPITCH/LAYOUTSESSION

Beim Agenturpitch werden Werbeagenturen von einem 
Kunden angefragt, für eine neu zu vergebende Kampagne 
zu präsentieren. Agenturen können in der gebuchten Zeit 
eine Vielzahl von Layout-Spots produzieren, die aussch-
liesslich für den Pitch gedacht sind.

APP

Eine App (Application) ist ein Programm, welches auf einem 
Smartphone, Tablet-PC (iPad) oder dergleichen ausgeführt 
wird.

AUDIODESKRIPTION

Bei der Audiodeskription handelt es sich um eine das lau-
fende Fernseh- oder Film-Programm ergänzende Tonspur, 
in der die im Bild sichtbaren zentralen Handlungselemente, 
sowie Orte, Personen, Gesten und Mimik durch eine Spre-
cherin bzw. einen Sprecher knapp und möglichst präzise 
erklärt werden. Diese Tonspur hilft vor allem blinden und 
sehbehinderten Personen, das Programm zu verstehen und 
zu erleben. Tauchen in einem Programm Untertitel auf (z.B. 
zur Übersetzung von ausländischer Sprache) werden diese 
in der Audiodeskription mitunter durch eine weitere Stim-
me als Voiceover vertont.

AUDIOGUIDES

Ein Audioguide ist eine Führung (z.B. iPod, iPad, Kopfhörer) 
durch eine Stadt, Ausstellung, ein Museum o.ä.

AUFTRAGGEBER/IN

Als Auftraggeber gilt der Adressat der Rechnung.

AUTORENKORREKTUR

Als Autorenkorrektur gelten geringfügige Textanpassun-
gen nach erfolgter Aufnahme, aber vor der Erstausstrahlung 
bzw. Erstverwendung. Textänderungen können nötig wer-
den, wenn eine technische oder eine andere Information (z. 
B. Preis, Datum etc.) ausgetauscht werden muss. 
Massgebend für die Verwendung des Tarifs „Autorenkor-
rektur“ ist die Geringfügigkeit der Textänderung. 
In besonderen Fällen (insbesondere bei Homestudio-Aufträ-
gen ohne Anwesenheit der Kundschaft)  kann der Tarif 
„Autorenkorrektur“ auch für Mood-Änderungen nach er-
folgter Aufnahme, aber vor der Erstausstrahlung bzw. 
Erstverwendung, angewendet werden.

BILLBOARD

Ein Billboard ist die Ankündigung einer Sendung mit Fir-
mensponsor. (z.B. «Sendung XYZ wird präsentiert von 
Meier-Schuhe»). Ein Billboard beinhaltet ein Intro und ein 
Outro, also die Einleitung zur Sendung und den Schlusssatz 
am Ende der Sendung, oft auch einen Mittelteil (z. B. «Wei-
ter geht’s mit...»).

BUMPER

Ein Bumper ist ein Kurz-Spot (ca. 6 Sekunden), der im Web 
(z.B. vor einem YouTube-Beitrag) geschaltet wird und der 
NICHT übersprungen werden kann.

BUY OUT ONE ODER ALL MEDIA

Ein Buy Out One oder All Media ist die Einräumung des 
Ausstrahlungs- und Verwendungsrechts von Aufnahmen im 
jeweiligen oder in sämtlichen Medien für ein Jahr oder 
unbeschränkt. Dafür gelten besondere Tarife (siehe AGB).

CLAIM

Ein Claim ist immer Teil eines Hauptspots und befindet sich 
in der Regel am Schluss. Er kann auch Slogan, PayOff, 
Packshot etc. genannt werden.

CTV (CONNECTED-TV)

 CTV steht für Connected TV (Engl. Verbunden). Connected 
TV umfasst alle Inhalte, die in digitaler Form auf dem 
TV-Gerät abgespielt werden. Am bekanntesten sind Strea-
ming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime oder 
Disney+. Auch andere Anbieter wie Joyn, DAZN, freevee, 
twitch, YouTube oder RTL+ und beliebte Mediatheken und 
Video-on-Demand-Plattformen wie waipu TV, Zattoo, Plu-
to- oder Samsung TV gehören zum CTV-Inventar. 
Voraussetzung: Ein TV-Gerät, welches mit dem Internet 
verbunden ist. Das kann ein Smart-TV mit eigener Internet-
Verbindung sein. Oder ein Fernseher, der durch ein zusätz-
liches Gerät, wie z.B. ein Streaming-Stick oder eine Spiele-
Konsole "online" geht.

CUT DOWN

Von einem Cut Down spricht man, wenn derselbe Spot in 
verschiedenen Zeitlängen produziert wird (30s/ 20s/ 15s). 
Dabei werden zwingend das gleiche Bild und der gleiche 
Text verwendet. Dafür gibt es neue Cut Down Tarife. Bei 
Verwendung eines oder mehrerer Cut Downs in einem an-
deren Medium wird jedoch ein volles Umnutzungshonorar 
fällig.

DURCHSAGEN AUF ÖFFENTLICHEM GRUND

Solche Durchsagen sind keine Spots, sondern An- oder 
Durchsagen mit informativem Charakter an öffentlichen 
Orten wie Zug, Tram, Stadien, Jahrmärkten etc.
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ONLINE-FERNSEHEN

Im Online Fernsehen ausgestrahlte Werbung, welche nicht 
im Inhalt des Programms des gezeigten Fernsehkanals 
läuft, d.h. direkt bei z.B. Zattoo, etc. gebucht wird, gilt als 
Internetnutzung, entsprechend fällt eine Umnutzungsge-
bühr eines Visual-Spots an.

OPTION

Eine Option ist die beidseitige Reservierung (Tonstudio/
Sprecherin) eines Arbeitstermins, die meist auf Veranlas-
sung eines Dritten (Agentur oder Produzentin) zur 
Festbuchung wird. Es handelt sich um ein wechselseitiges 
Freihalten eines Termins. So lange die Option noch nicht 
zur Festbuchung geworden ist, kann sie von beiden Seiten 
nach Absprache aufgelöst werden. Bei Nichtzustandekom-
men des Auftrags von Seiten des Produzenten oder 
anderweitiger Belegung des Termins von Seiten des Spre-
chers muss die Option zwingend abgesagt werden, 
andernfalls wird ein Ausfallhonorar fällig.

PAID MEDIA

Wenn ein Kunde einen Spot im Netz aktiv schaltet (z.B. vor 
einem YouTube Film) und dafür Media Budget ausgibt, 
spricht man von einer Paid Media Nutzung. Diese ist kos-
tenpflichtig. Im Gegensatz zur Non Paid Media Nutzung 
(z.B. eigene Website, YouTube usw.) die im Grundpreis 
eines TV-Spots inbegriffen ist.

PERFORMANCE / MOTION CAPTURE

Die Aufnahme von Gesichtsbewegungen und Stimme mit-
tels Technologie für 2D oder 3D Animationen. Performance 
Capture kann für Film, Games und Animationsfilm verwen-
det werden und wird meistens nachbearbeitet durch eine 
Animationsfachperson. Performance Capture beinhaltet oft 
auch die Aufnahme von Ganzkörperbewegungen (Motion 
Capture).

PODCAST

Das Podcast ist eine Mediendatei (Audio und/oder Video), 
die aus dem Internet herunter geladen werden kann und 
vorwiegend für portable Medien genutzt wird.

POS

POS ist die Abkürzung für «Point of sale», ein anderer 
Ausdruck für Laden, Geschäft.

PROMPT

Ein Prompt ist eine jeweils in sich geschlossene Ansage, 
resp. Begrüssung, Weiterleitung, Funktionserklärung, etc. 
im Bereich «Telematik/Telefonbeantworter».

REMINDER

Ein Reminder ist die Kurzversion (mit «Erinnerungsfunkti-
on») zu einem Hauptspot im gleichen Werbeblock und wird 
meistens mit einem Hauptspot produziert. Wird der Remin-

E-LEARNINGS

E-Learnings sind Aufnahmen, die im Intranet/Internet oder 
bei Online-Lernkursen angewendet werden. Sie können 
auch in mobilen Applikationen Verwendung finden.

FINAL AUDIO HOUR FAH

Die Final Audio Hour FAH bezeichnet 60 Minuten (1 Stun-
de) fertig produziertes Audiomaterial, das veröffentlicht 
wird. Die FAH wird vor allem beim Einsprechen von Hörbü-
chern als Berechnungseinheit von Sprechergagen 
angesetzt. Die Arbeitszeit, die die Sprecherin oder der 
Sprecher im Studio dafür benötigt, wird dabei nicht berück-
sichtigt. Routinierte Hörbuchsprecher:innen sprechen pro 
Aufnahmetag etwa zwei bis drei Final Audio Hours ein.

HÖRBUCH

Ein Hörbuch ist die Lesung eines literarischen Werkes. Sie 
kann als CD oder als Download zur Verfügung gestellt 
werden.

INDUSTRIEFILME/DOKUMENTARFILME

Unter den Begriff Industriefilme fallen Imagefilme, Produk-
tepräsentationen, Lehr- und Sachfilme, technische Filme, 
Schulungsvideos etc. Für Non-profit-/Non-commercial-Fil-
me kann eine separate Vereinbarung getroffen werden.

INTERNETSPOT

Ein Internetspot bewirbt wie ein TV Spot (Produkt, Event 
etc.), läuft aber nur im Internet und ist gemäss Tarif 1 einem 
TV-Spot gleich zu setzen, mit den damit allenfalls folgenden 
Umnutzungen, Buy Outs etc.

INTERNETKOMMENTAR

Als Internetkommentar werden alle Sprachaufnahmen fürs 
Internet bezeichnet, die kein Internetspot sind. Für sie gilt 
der Kommentartarif 4.

LAYOUT

Ein Layout ist eine Sprachaufnahme, vorwiegend ein Audio 
oder Visual-Spot, die der Auftraggeber für Präsentationen 
und Markttests verwenden kann. Im Layoutstadium ist es 
der Auftraggeberin gestattet, eine beliebige Anzahl von 
Motiven aus dem vorliegenden Material zu erstellen. Lay-
outs dürfen jedoch keinesfalls ohne vorheriges 
Einverständnis der Sprecherin ausgestrahlt oder anderwei-
tig einer breiteren Öffentlichkeit (Werbe-Informations-
Verkaufszwecke) zugänglich gemacht werden.

LADENDURCHSAGEN

Ladendurchsagen sind ein Kommunikationsinstrument am 
«Point of sale». Es sind kleine Werbespots, die nur und 
ausschliesslich direkt für die anwesenden Kundinnen aus-
gestrahlt werden.
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der an einem anderen Termin aufgenommen als der Haupt-
spot, gilt er als Einzelspot.

SPESEN

Die aufgewendete Reisezeit wird durch einen geregelten 
Spesensatz vergütet.

TAG-ON

Der Tag-On wird einem Haupt-Spot «angeklebt». (Er kann 
also nicht einzeln gesendet werden, sonst wäre es ein Re-
minder. Beispiel: Aktionen etc.) Er muss sich inhaltlich 
nicht auf den Hauptspot beziehen. Wird der Tag-On den-
noch getrennt vom Hauptspot gesendet, wird ein 
Wiederverwendungshonorar fällig.

TEXT-TO-SPEECH (TTS)

TTS wandelt Fliesstext in akustische Sprachausgabe. Dazu 
werden vom Sprechenden Wörter, Zahlen und (sinnfreie) 
Beispielsätze aufgenommen, aus denen völlig neue Aussa-
gen für noch unbekannte Kunden zusammengeschnitten 
werden können. Das Honorar muss ein zeitlich unlimitiertes 
Buyout sein, da weitere Aufnahmen überflüssig werden.

TELEMATIK

Unter dem Stichwort Telematik werden alle Aufnahmen 
zusammengefasst, welche im Bereich Telefonsysteme ein-
gesetzt werden.

UMNUTZUNG

Die Auftraggeberin kann die Audio- oder Visual-Aufnahme 
eines Spots (oder Teile davon) für ein anderes Medium 
verwenden. Dafür gilt ein besonderer Umnutzungstarif.

VARIANTEN (SIEHE AUCH VERSIONEN)

Varianten oder Alternativen sind spontane kleinste Ände-
rungen des Textes, die sich während der Aufnahme im 
Studio zufällig oder im gemeinsamen Gespräch ergeben. 
Sind sich beispielsweise der Sprecher und die Produzentin 
nicht einig, wie ein spezielles Wort auszusprechen ist, so ist 
es sinnvoll, eine Variante aufzunehmen. Der Kunde kann 
dann zwischen den beiden Alternativen wählen, wobei die 
nicht gewählte Variante niemals ausgestrahlt wird. Sie ist 
eine freiwillige und kostenfrei erbrachte Zusatzleistung der 
Sprecherin.

VERSIONEN (SIEHE AUCH VARIANTEN)

Versionen sind unterschiedliche Textfassungen zu einem 
Hauptspot, die vom Kunden gewünscht sind. Wird nur eine 
Fassung ausgestrahlt, fällt für die anderen Versionen je ein 
Honorar in Höhe einer Layoutgage an. Bei späterer Verwen-
dung der Version/en muss die Differenz Senderecht/
Layoutgage nachbezahlt werden.

WEITERVERWENDUNG

Ein Audio oder Visual-Spot kann nach Ablauf des einjähri-
gen Senderechts in unveränderter Form weiterverwendet 
werden. Dafür wird ein Weiterverwendungshonorar fällig.

WIEDERVERWENDUNG

AuftraggeberInnen können eine Aufnahme (oder Teile 
davon) auch für zusätzliche Spots verwenden, z.B. für einen 
Jingle oder einen Claim, der bei weiteren Spots angehängt 
wird. Dafür wird ein Wiederverwendungshonorar fällig.


